
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/1/25 11Os130/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1974

Norm

StGB §2 D

StGB §127 D1

StGB §286

Rechtssatz

Der Portier und die Lagerangestellte, die vorsätzlich zulassen, daß rmeneigene Sachen ohne Bewilligung der

Firmenleitung aus dem Firmengelände weggebracht werden, haften als Diebsgenossen.
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